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Kant ber das ;Derum arbitrium

Friedo Ricken“

Thomas VO  — Aquin unterscheidet zwischen Seienden, deren Bewegung VO  — einem
anderen bestimmt wird, un solchen, die sich aufgrund elner Entscheidung (arbı
[YTIUM) bewegen. Der Pteil wird VO Schützen auf das Tiel hin bewegt. Das Schaf
fLieht den Wolf aufgrund eines Urteils (ZuUdicium):; halt ihn für schädlich. Es Fällt
dieses Urteil jedoch nicht selbst, sondern 1st ihm VO  — der Natur eingegeben; seline
Entscheidung 1st tolglich nicht frel. «Aber 1U das, W AS Intellekt hat, kann aufgrund
elnes freien Urteils (1uUdier0 Iibero) handeln» ( h 1, 29, 3C) Das 1herum Arbz-
IYM 1st das Vermögen (Dotentid) diesem Akt ( h 1, Ö2, a.3) Derselbe Begriff
des "herum ArbiErium Aindet sich bel Kantl Im Folgenden soll geze1igt werden, WIe
Kant ihn auf der Grundlage Se1INESs Begriffs der praktischen Vernunft entwickelt.

Freiheit im kosmologischen un im praktischen Verstand

Kant seht ALLS VO Begriff der Kausalität. «Man kann sich 1U zweierle]l Kausalität
1n Ansehung dessen, W AS geschieht, denken, entweder nach der Natur oder nach der
Freiheit. Die Eerste 1st die Verknüpfung eines Zustandes mıt einem vorigen 1n der Sin
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Kant über das liberum arbitrium

Friedo Ricken* 

Thomas von Aquin unterscheidet zwischen Seienden, deren Bewegung von einem 
anderen bestimmt wird, und solchen, die sich aufgrund einer Entscheidung (arbi-
trium) bewegen. Der Pfeil wird vom Schützen auf das Ziel hin bewegt. Das Schaf 
flieht den Wolf aufgrund eines Urteils (iudicium); es hält ihn für schädlich. Es fällt 
dieses Urteil jedoch nicht selbst, sondern es ist ihm von der Natur eingegeben; seine 
Entscheidung ist folglich nicht frei. «Aber nur das, was Intellekt hat, kann aufgrund 
eines freien Urteils (iudicio libero) handeln» (S. th. I, q. 59, a. 3c). Das liberum arbi-
trium ist das Vermögen (potentia) zu diesem Akt (S. th. I, q. 83, a.3). Derselbe Begriff 
des liberum arbitrium findet sich bei Kant1. Im Folgenden soll gezeigt werden, wie 
Kant ihn auf der Grundlage seines Begriffs der praktischen Vernunft entwickelt. 

1. Freiheit im kosmologischen und im praktischen Verstand

Kant geht aus vom Begriff der Kausalität. «Man kann sich nur zweierlei Kausalität 
in Ansehung dessen, was geschieht, denken, entweder nach der Natur oder nach der 
Freiheit. Die erste ist die Verknüpfung eines Zustandes mit einem vorigen in der Sin-
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nenwelt, worautf .  jener nach einer Regel tolgt>» (KrV, 560) Diese Kausalität beruht
auf Zeitbedingungen; VW der vorige Zustand immer SEWESCH ware, hätte keine
Wirkung hervorgebracht: seline Kausalität beruht darauf, dass cselbst entstanden
1st un folglich cselbst wiederum eliner Ursache bedarf. Von der Kausalität nach der
Natur unterscheidet Kant die Freiheit «1m kosmologischen Verstande». S1e 1st «dclas
Vermögen, elinen Zustand #8)  - selhst anzufangen, deren Kausalität also nicht nach
dem Naturgesetze wiederum unfe eliner anderen Ursache steht, welche S1e der elt
nach bestimmte>» ( 561) Die verstandene Freiheit 1st «eine relne transzendentale
Idee», die 1n keiner Erfahrung vgegeben werden kann, weil ein allgemeines (Jeset7
der Möglichkeit jeder Erfahrung iIst, dass alles, W AS geschieht, elne Ursache haben
111 USS, die entstanden 1st un die deshalb celbst wiederum elne Ursache haben 11108585

Unter den Begriff der Freiheit 1 kosmologischen Verstande Fällt der Begriff derODTLAN7
410141100 _)

«Freiheit 1 praktischen Verstande». S1e 1st «die Unabhängigkeit der Willkür VO  — der
NÖLLEUNG durch Antriebe der Sinnlichkeit» ( 562) Unter «Willkür> versteht Kant
das Begehrungsvermögen, insofern «Init dem Bewusstselns des Vermögens selner
Handlung ZAUC Hervorbringung des Objekts verbunden Ist> MSR, VI 213) i1ne
Willkür 1st «sinnlich, sofern S1e pathologisch (durch Bewegursachen der Sinnlichkeit
affızıert ist; S1e heißt Herisch (arbitrium brutum), WE S1e pathologisch nezessilLert
werden kann>». Die menschliche Willkür 1st eın ArDiIErum SCHSILIDUM iberum, «weil
Sinnlichkeit ihre Handlung nicht notwendige macht, sondern dem Menschen ein Ver
mogen beiwohnt, sich, unabhängig VO  — der NöÖtigung durch sinnliche Antriebe, VO  —

cselbst bestimmen>» (KrV, 562)

Das moralische (resetz als Erkenntnisgrund der Freiheit

ber woher wissen WIr, dass WIr 1 praktischen Sinn frei Ssind? «Freiheit>», die
AÄAntwort der zwelten Kritik, 1st <«clie einzige unfe allen Ideen der spekulativen Ver
nunft, OVON WIr die Möglichkeit prior1 WISSCH, ohne S1e jedoch einzusehen, weil S1e
die Möglichkeit des moralischen (Jesetzes iIst, welches WIr WIsSssen>». Freiheit 1st «die
YALIO pssendz des moralischen (Gesetzes, das moralische (Jeset7z aber die YAFıo CORFTLO-
scendz der Freiheit» KpV, 5) Wenn ein vernünftiges W/esen sich se1InNe axImen
als allgemeine (Jesetze denken soll, kann S1e 1U als solche Prinzipien denken,
die «nicht der Materie, sondern blaß der orm nach, den Bestimmungsgrund des
Willens enthalten» KpV, 48) \Weil] die bloße orm des (Jesetzes 1U VO  - der
Vernunft vorgestellt werden kann un deshalb «kein Gegenstand der Sinne ist, fole
ich auch nicht unfe die Erscheinungen sehört: 1st die Vorstellung derselben als
Bestimmungsgrund des Willens VO  - allen Bestimmungsgründen der Begebenheiten
1n der Natur nach dem (Jeset7z der Kausalität unterschieden, weil bel diesen die be
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nenwelt, worauf jener nach einer Regel folgt» (KrV, B 560). Diese Kausalität beruht 
auf Zeitbedingungen; wenn der vorige Zustand immer gewesen wäre, hätte er keine 
Wirkung hervorgebracht; seine Kausalität beruht darauf, dass er selbst entstanden 
ist und folglich selbst wiederum einer Ursache bedarf. Von der Kausalität nach der 
Natur unterscheidet Kant die Freiheit «im kosmologischen Verstande». Sie ist «das 
Vermögen, einen Zustand von selbst anzufangen, deren Kausalität also nicht nach 
dem Naturgesetze wiederum unter einer anderen Ursache steht, welche sie der Zeit 
nach bestimmte» (B 561). Die so verstandene Freiheit ist «eine reine transzendentale 
Idee», die in keiner Erfahrung gegeben werden kann, weil es ein allgemeines Gesetz 
der Möglichkeit jeder Erfahrung ist, dass alles, was geschieht, eine Ursache haben 
muss, die entstanden ist und die deshalb selbst wiederum eine Ursache haben muss. 
Unter den Begriff der Freiheit im kosmologischen Verstande fällt der Begriff der 
«Freiheit im praktischen Verstande». Sie ist «die Unabhängigkeit der Willkür von der 
Nötigung durch Antriebe der Sinnlichkeit» (B 562). Unter «Willkür» versteht Kant 
das Begehrungsvermögen, insofern es «mit dem Bewusstseins des Vermögens seiner 
Handlung zur Hervorbringung des Objekts verbunden ist» (MSR, AA VI 213). Eine 
Willkür ist «sinnlich, sofern sie pathologisch (durch Bewegursachen der Sinnlichkeit) 
affiziert ist; sie heißt tierisch (arbitrium brutum), wenn sie pathologisch nezessitiert 
werden kann». Die menschliche Willkür ist ein arbitrium sensitivum liberum, «weil 
Sinnlichkeit ihre Handlung nicht notwendig macht, sondern dem Menschen ein Ver-
mögen beiwohnt, sich, unabhängig von der Nötigung durch sinnliche Antriebe, von 
selbst zu bestimmen» (KrV, B 562).

2. Das moralische Gesetz als Erkenntnisgrund der Freiheit

Aber woher wissen wir, dass wir im praktischen Sinn frei sind? «Freiheit», so die 
Antwort der zweiten Kritik, ist «die einzige unter allen Ideen der spekulativen Ver-
nunft, wovon wir die Möglichkeit a priori wissen, ohne sie jedoch einzusehen, weil sie 
die Möglichkeit des moralischen Gesetzes ist, welches wir wissen». Freiheit ist «die 
ratio essendi des moralischen Gesetzes, das moralische Gesetz aber die ratio cogno-
scendi der Freiheit» (KpV, A 5). Wenn ein vernünftiges Wesen sich seine Maximen 
als allgemeine Gesetze denken soll, so kann es sie nur als solche Prinzipien denken, 
die «nicht der Materie, sondern bloß der Form nach, den Bestimmungsgrund des 
Willens enthalten» (KpV, A 48). Weil die bloße Form des Gesetzes nur von der 
Vernunft vorgestellt werden kann und deshalb «kein Gegenstand der Sinne ist, folg-
lich auch nicht unter die Erscheinungen gehört: so ist die Vorstellung derselben als 
Bestimmungsgrund des Willens von allen Bestimmungsgründen der Begebenheiten 
in der Natur nach dem Gesetz der Kausalität unterschieden, weil bei diesen die be-
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stimmenden Gründe celhst Erscheinungen se1n mussen>». Eın solcher W ille 1110U85S$ da
her als «gänzlich unabhängig VO  - dem Naturgesetz der Erscheinungen, namlich dem
(Jesetze der Kausalität sedacht werden. Ine solche Unabhängigkeit aber heilßt
Freiheit 1 strenNSstEN, d.i 1 transzendentalen Verstande» KpV, 51) \r sind
u18 unmittelbar des moralischen (Jesetzes bewusst: die Vernunft stellt dar als e1-
1ECN Bestimmungsgrund, der alle sinnlichen Bestimmungsgründe überwiegt un VO  —

ihnen sänzlich unabhängig ist: führt u18 «gerade auf den Begriff der Freiheit>»
KpV, 53) Die «Erfahrung bestätigt diese Ordnung der Begriffe 1n Nehmen
WITr d jemand behauptet, se1Ine wollüstige Nelgung SEe1 für ihn, sobald ihr Gegen-
stand un die Gelegenheit vgegeben seien, unwiderstehlich. Könnte S1e bezwingen,
WE VOL dem Haus, sich die Gelegenheit bietet, eın Galgen aufgerichtet ware,
<11111 ihn sogleich nach SCHNOSSCHECL Wollust daran knüpfen»? Man braucht nicht
lange aten, W AS ANLEWOTrtIeN wuürde. W/1e aber ware CD, VW sSe1n Fürst VO  - ihm C ontribut|

Artıcol|

unfe Androhung derselben unmittelbaren Todesstrafe VO  — ihm verlangte, colle
eın alsches Zeugnis einen Unschuldigen ablegen, den der Fürst SCIN verder-
ben möchte: «ob da, sroß auch se1InNe Liebe Z Leben se1n INnas, S1e ;ohl
überwinden für möglich halten wuürde»? Vielleicht wird sich nicht trauen VOI -

sichern, dass tun würde: «dClass ihm aber möglich sel, 1110US8SS ohne Bedenken
einraumen». br urteilt also, dass Eetfwas kann, «well sich bewusst ist, dass
soll, un erkennt 1n sich die Freiheit, die ihm SONS ohne das moralische (Jeset7
bekannt geblieben WAre>» KpV, 54)

Transzendentale un komparative Freiheit

Freiheit 1st ein «transzendentales Prädikat der Kausalität eines Wesens, das ZUEC

Sinnenwelt sgehört» un keine «psychologische Eigenschaft>», bei deren Erklärung
lediglich auf eine Untersuchung der Natur der Seele ankäme. Mit dem

transzendentalen Begriff der Freiheit wird das moralische (Jeset7 cselbst aufgehoben.
Freiheit kann deshalb nicht <<I'13.Ch empirischen Prinzipien, WIe jedes andere Natur-
vermogen>» erklärt werden. ach empirischen Prinzipien, nach dem Begriff der
Naturkausalität, 1st «jede Begebenheit, tolglich auch jede Handlung, die 1n einem
Zeitpunkt vorgeht, unfe der Bedingung dessen, W AdsSs 1n der vorhergehenden elt WAaL,
notwendige Da IBEOR  — die VELTSANSCHEC elt nicht mehr 1n melner Gewalt ist, 1110US8SS

jede Handlung, die ich ausübe, durch bestimmende Gründe, die nıcht IM MEINEY (1
ınalt sind, notwendig se1in, ich bin 1n dem Zeitpunkt, darıin ich handle, niemals
frei>. Kant wendet sich den Versuch, Freiheit un Naturnotwendigkeit durch
elinen «komparativen» Begriff VO  — Freiheit miteinander vereinbaren. Danach wird
manchmal das als «freie Wirkung» bezeichnet, «davon der bestimmende Naturgrund
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stimmenden Gründe selbst Erscheinungen sein müssen». Ein solcher Wille muss da-
her als «gänzlich unabhängig von dem Naturgesetz der Erscheinungen, nämlich dem 
Gesetze der Kausalität [...] gedacht werden. Eine solche Unabhängigkeit aber heißt 
Freiheit im strengsten, d.i. im transzendentalen Verstande» (KpV, A 51). Wir sind 
uns unmittelbar des moralischen Gesetzes bewusst; die Vernunft stellt es dar als ei-
nen Bestimmungsgrund, der alle sinnlichen Bestimmungsgründe überwiegt und von 
ihnen gänzlich unabhängig ist; so führt es uns «gerade auf den Begriff der Freiheit» 
(KpV, A 53). Die «Erfahrung bestätigt diese Ordnung der Begriffe in uns». Nehmen 
wir an, jemand behauptet, seine wollüstige Neigung sei für ihn, sobald ihr Gegen-
stand und die Gelegenheit gegeben seien, unwiderstehlich. Könnte er sie bezwingen, 
wenn vor dem Haus, wo sich die Gelegenheit bietet, ein Galgen aufgerichtet wäre, 
«um ihn sogleich nach genossener Wollust daran zu knüpfen»? Man braucht nicht 
lange zu raten, was er antworten würde. Wie aber wäre es, wenn sein Fürst von ihm 
unter Androhung derselben unmittelbaren Todesstrafe von ihm verlangte, er solle 
ein falsches Zeugnis gegen einen Unschuldigen ablegen, den der Fürst gern verder-
ben möchte: «ob er da, so groß auch seine Liebe zum Leben sein mag, sie wohl zu 
überwinden für möglich halten würde»? Vielleicht wird er sich nicht trauen zu ver-
sichern, dass er es tun würde; «dass es ihm aber möglich sei, muss er ohne Bedenken 
einräumen». Er urteilt also, dass er etwas kann, «weil es sich bewusst ist, dass er es 
soll, und erkennt in sich die Freiheit, die ihm sonst ohne das moralische Gesetz un-
bekannt geblieben wäre» (KpV, A 54). 

3. Transzendentale und komparative Freiheit

Freiheit ist ein «transzendentales Prädikat der Kausalität eines Wesens, das zur 
Sinnenwelt gehört» und keine «psychologische Eigenschaft», bei deren Erklärung 
es lediglich auf eine genauere Untersuchung der Natur der Seele ankäme. Mit dem 
transzendentalen Begriff der Freiheit wird das moralische Gesetz selbst aufgehoben. 
Freiheit kann deshalb nicht «nach empirischen Prinzipien, wie jedes andere Natur-
vermögen» erklärt werden. Nach empirischen Prinzipien, d.h. nach dem Begriff der 
Naturkausalität, ist «jede Begebenheit, folglich auch jede Handlung, die in einem 
Zeitpunkt vorgeht, unter der Bedingung dessen, was in der vorhergehenden Zeit war, 
notwendig [...]. Da nun die vergangene Zeit nicht mehr in meiner Gewalt ist, so muss 
jede Handlung, die ich ausübe, durch bestimmende Gründe, die nicht in meiner Ge-
walt sind, notwendig sein, d.h. ich bin in dem Zeitpunkt, darin ich handle, niemals 
frei». Kant wendet sich gegen den Versuch, Freiheit und Naturnotwendigkeit durch 
einen «komparativen» Begriff von Freiheit miteinander zu vereinbaren. Danach wird 
manchmal das als «freie Wirkung» bezeichnet, «davon der bestimmende Naturgrund 
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innerlich 1 wirkenden Wesen liegt>». SO sprechen WIr VO  — freier Bewegung, VW ein
sgewortener Körper 1 Flug nicht durch Eetwas VO  — außen getrieben wird: WIr C1NECN

die Bewegung elner Uhr eine freie Bewegung, weil S1e ihren Zeiger «selbst treibt, der
also nicht außerlich sgeschoben werden dart>. Ebenso C1NCN WIr die Handlungen
des Menschen frei, obwohl S1e durch ihre Bestimmungsgründe, die 1n der elt VOL-

hergehen, notwendige sind, weil diese Bestimmungsgründe «doch innere durch U1L1SC-

eigenen Kräfte hervorgebrachte Vorstellungen>» Sind. Die Frage, Kants Kritik,
1st nicht, ob die nach einem Naturgesetz bestimmte Kausalität «durch Bestimmungs-
sründe, die 1 Subjekte, oder außer ihm liegen, un 1 erstere Fall, ob S1e durch
Instinkt oder mıt Vernunft sedachte Bestimmungsgründe notwendige SE1>»: worauf
allein ankommt ist, dass S1e den Grund ihrer Ex1istenz «1n der elt un AMAL dem OY1-
SCH Zustande haben, dieser aber wieder 1n einem vorhergehenden EeiC.>» un folglich,ODTLAN7

410141100 _)
<W C111 das Subjekt handeln soll, nıicht mehr IM SPINEPY (zewalt nd» KpV, 168-173)

Empirischer un intelligibeler Charakter

\Wie aber kann elne Handlung, die als Lreignis 1n der elt dem (Jeset7 der Kau
Salität unterliegt, dennoch 1 transzendentalen Sinn frei se1n” uch VW möglich
ware, Kants provozierende These, das zukünftige Verhalten eines Menschen «Init
Gewissheit, WIe elne Mond oder Sonnenfinsternis>», auszurechnen, könnte 11214n

«dennoch dabei behaupten, dass der Mensch frei SEe1>». Kant verwelst auf das Phä
der «Reue ber elne längst begangene Tat bel jeder Erinnerung derselben».

iIne solche euvue 1st praktisch leer, denn S1e kann das Geschehene nicht ungeschehen
machen. Dennoch 1st dieser Schmerz «Sahnz rechtmäßig, weil die Vernunft, WE

auf das (Jeset7z ULNSCICTL intelligibelen Ex1istenz das moralische) ankommt, keinen
Zeitunterschied anerkennt un 1U frägt, ob die Begebenheit IMIr als Tat angehöre,
alsdann aber immer dieselbe Empfindung damıit moralisch verknüpft, S1e INa .  jetzt
geschehen, oder vorlängst sgeschehen Se1IN>. Denn das Sinnenleben hat für das Be.
wusstseln der praktischen Vernunft «absolute Einheit elnes Phänomens». Es enthält
blao(s Erscheinungen der (Fesinnung gegenüber dem moralischen (1Jeset7. Deshalb
darf nicht nach der Naturnotwendigkeit, durch welche die einzelnen Lreignisse
dieses PINEN Phänomens miteinander verknüpft sind, beurteilt werden. Es seht nicht

die Verbindung der einzelnen Gilieder der Reihe miteinander: vielmehr 1110US8SS das
IHE Phänomen, das Erscheinung der (GFesinnung ist, als (Janzes <<I'13.Ch der absoluten
Spontaneität der Freiheit beurteilt werden». Das moralische (Jeset7 versichert uNs,
dass die «Beziehung ULNSCICTL Handlungen, als Erscheinungen, auf das Sinnenwesen
UNSCICS Subjekts» unterscheiden 1st VO derjenigen, dadurch dieses Sinnenwesen
cselbst auf das intelligible Substrat 1n u18 bezogen wird>» KpV, 176-178)
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innerlich im wirkenden Wesen liegt». So sprechen wir von freier Bewegung, wenn ein 
geworfener Körper im Flug nicht durch etwas von außen getrieben wird; wir nennen 
die Bewegung einer Uhr eine freie Bewegung, weil sie ihren Zeiger «selbst treibt, der 
also nicht äußerlich geschoben werden darf». Ebenso nennen wir die Handlungen 
des Menschen frei, obwohl sie durch ihre Bestimmungsgründe, die in der Zeit vor-
hergehen, notwendig sind, weil diese Bestimmungsgründe «doch innere durch unse-
re eigenen Kräfte hervorgebrachte Vorstellungen» sind. Die Frage, so Kants Kritik, 
ist nicht, ob die nach einem Naturgesetz bestimmte Kausalität «durch Bestimmungs-
gründe, die im Subjekte, oder außer ihm liegen, und im ersteren Fall, ob sie durch 
Instinkt oder mit Vernunft gedachte Bestimmungsgründe notwendig sei»; worauf es 
allein ankommt ist, dass sie den Grund ihrer Existenz «in der Zeit und zwar dem vori-
gen Zustande haben, dieser aber wieder in einem vorhergehenden etc.» und folglich, 
«wenn das Subjekt handeln soll, nicht mehr in seiner Gewalt sind» (KpV, A 168-173). 

4. Empirischer und intelligibeler Charakter

Wie aber kann eine Handlung, die als Ereignis in der Zeit dem Gesetz der Kau-
salität unterliegt, dennoch im transzendentalen Sinn frei sein? Auch wenn es möglich 
wäre, so Kants provozierende These, das zukünftige Verhalten eines Menschen «mit 
Gewissheit, so wie eine Mond- oder Sonnenfinsternis», auszurechnen, so könnte man 
«dennoch dabei behaupten, dass der Mensch frei sei». Kant verweist auf das Phä-
nomen der «Reue über eine längst begangene Tat bei jeder Erinnerung derselben». 
Eine solche Reue ist praktisch leer, denn sie kann das Geschehene nicht ungeschehen 
machen. Dennoch ist dieser Schmerz «ganz rechtmäßig, weil die Vernunft, wenn 
es auf das Gesetz unserer intelligibelen Existenz (das moralische) ankommt, keinen 
Zeitunterschied anerkennt und nur frägt, ob die Begebenheit mir als Tat angehöre, 
alsdann aber immer dieselbe Empfindung damit moralisch verknüpft, sie mag jetzt 
geschehen, oder vorlängst geschehen sein». Denn das Sinnenleben hat für das Be-
wusstsein der praktischen Vernunft «absolute Einheit eines Phänomens». Es enthält 
bloß Erscheinungen der Gesinnung gegenüber dem moralischen Gesetz. Deshalb 
darf es nicht nach der Naturnotwendigkeit, durch welche die einzelnen Ereignisse 
dieses einen Phänomens miteinander verknüpft sind, beurteilt werden. Es geht nicht 
um die Verbindung der einzelnen Glieder der Reihe miteinander; vielmehr muss das 
eine Phänomen, das Erscheinung der Gesinnung ist, als Ganzes «nach der absoluten 
Spontaneität der Freiheit beurteilt werden». Das moralische Gesetz versichert uns, 
dass die «Beziehung unserer Handlungen, als Erscheinungen, auf das Sinnenwesen 
unseres Subjekts» zu unterscheiden ist «von derjenigen, dadurch dieses Sinnenwesen 
selbst auf das intelligible Substrat in uns bezogen wird» (KpV, A 176-178). 
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Die Auflösung der dritten AÄAntinomle 1n der Dialektik der ersten Kritik stellt diese
Zusammenhänge ausführlicher dar Kant seht ALLS VO  - elinem Wesen, das (Gegen-
stand der Sinne iIst, das aber <«A11 sich cselbst auch ein Vermögen hat, welches kein
Gegenstand der sinnlichen Anschauung iIst, wodurch aber doch die Ursache VO  —

Erscheinungen se1n kann»>. Die Kausalität dieses W/esens kann 11214n unfe eliner ZWEI1-
ftachen Rücksicht betrachten: «als intelligibel nach ihrer Handlung, als elnes Dinges

sich selbst, un als senstbel, nach den Wirkungen derselben, als einer Erscheinung
1n der Sinnenwelt. W/Ir wuürden uns demnach VO  — dem Vermögen elnes solchen Sub
jekts elinen empirischen, imgleichen auch elinen intellektuellen Begriff selner Kausa-
lität machen, welche be]l einer un derselben Wirkung 1D} stattAnden». Jede
wirkende Ursache 1110US8SS elinen «Charakter>» haben, «d.1. eın (Jeset7z ihrer Kausalität,
ohne welches S1e Sarl nicht Ursache sSe1n würde>». Eın W/esen mıt einer intelligiblen
un elner sensiblem Kausalität musste zwel Charaktere haben erstens elinen «CMDL- C ontribut|

Artıcol|

vischen Charakter», wodurch se1Ine Handlungen als Erscheinungen nach Naturgeset-
TÄ  - mıt anderen Erscheinungen 1 Zusammenhang stehen un VO  — ihnen als ihren
Bedingungen abgeleitet werden können: zweltens elinen «intelligibelen Charakter»,
durch den «die Ursache .  jener Handlungen als Erscheinungen iIst, der aber cselbst
unfe keinen Bedingungen der Sinnlichkeit steht, un celbst nicht Erscheinung Ist>.
Die Kausalität dieses Wesens, «sotfern S1e intellektuell ist, stande Sarl nicht 1n der Re1
he empirischer Bedingungen, welche die Begebenheit 1n der Sinnenwelt notwendig
machen». ach selInem empirischen Charakter 1st dieses Subjekt nichts als ein Teil
der Sinnenwelt. Der empirische Charakter legt fest, 1n welcher W/else die außeren
Erscheinungen nach den Naturgesetzen das Subjekt bestimmen. ach dem intelli-
siblen Charakter «würde dasselbe Subjekt dennoch VO  - allem Einflusse der Sinnlich-
keit un Bestimmung durch Erscheinungen freigesprochen werden mussen>». Der
intelligible Charakter «könnte AMVAL niemals unmittelbar sekannt werden aber

würde doch dem empirischen Charakter semäß gedacht werden mussen>» (KrV,
538-541)

Kant fragt: Wenn 11214n «1n der anzenN Reihe aller Begebenheiten lauter Natur-
notwendigkeit anerkennt, 1st dann dennoch möglich, diese Reihe <«als Wirkung
ALULS Freiheit anzusehen», oder besteht zwischen diesen beiden Arten VO  - Kausalität
eın Widerspruch? Es WAare möglich, VW «cliese empirische Kausalität selbst, ohne
ihren Zusammenhang mıt den Naturursachen 1 mindesten unterbrechen, doch
elne Wirkung einer nichtempirischen, sondern intelligiblen Kausalität>» se1n könnte.
Der Mensch 1st elne der Naturursachen, deren Kausalität unfe empirischen (Jeset-
TÄ  - stehen 112085585 ber der Mensch, der die 11 Natur SONS 1U durch die Sinne
erkennt, erkennt sich cselbst auch «1n Handlungen un inneren Bestimmungen, die

Sal nicht Z Eindrucke der Sinne zahlen kann, un 1st sich cselbst freilich eines
Teils Phänomen, anderen Teils aber, 1n Ansehung gewlsser Vermögen, eın bla 1n -
telligibeler Gegenstand, weil die Handlung desselben Sal nicht ZAUC Kezeptivität der
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Die Auflösung der dritten Antinomie in der Dialektik der ersten Kritik stellt diese 
Zusammenhänge ausführlicher dar. Kant geht aus von einem Wesen, das Gegen-
stand der Sinne ist, das aber «an sich selbst auch ein Vermögen hat, welches kein 
Gegenstand der sinnlichen Anschauung ist, wodurch es aber doch die Ursache von 
Erscheinungen sein kann». Die Kausalität dieses Wesens kann man unter einer zwei-
fachen Rücksicht betrachten: «als intelligibel nach ihrer Handlung, als eines Dinges 
an sich selbst, und als sensibel, nach den Wirkungen derselben, als einer Erscheinung 
in der Sinnenwelt. Wir würden uns demnach von dem Vermögen eines solchen Sub-
jekts einen empirischen, imgleichen auch einen intellektuellen Begriff seiner Kausa-
lität machen, welche bei einer und derselben Wirkung zusammen stattfinden». Jede 
wirkende Ursache muss einen «Charakter» haben, «d.i. ein Gesetz ihrer Kausalität, 
ohne welches sie gar nicht Ursache sein würde». Ein Wesen mit einer intelligiblen 
und einer sensiblem Kausalität müsste zwei Charaktere haben: erstens einen «empi-
rischen Charakter», wodurch seine Handlungen als Erscheinungen nach Naturgeset-
zen mit anderen Erscheinungen im Zusammenhang stehen und von ihnen als ihren 
Bedingungen abgeleitet werden können; zweitens einen «intelligibelen Charakter», 
durch den es «die Ursache jener Handlungen als Erscheinungen ist, der aber selbst 
unter keinen Bedingungen der Sinnlichkeit steht, und selbst nicht Erscheinung ist». 
Die Kausalität dieses Wesens, «sofern sie intellektuell ist, stände gar nicht in der Rei-
he empirischer Bedingungen, welche die Begebenheit in der Sinnenwelt notwendig 
machen». Nach seinem empirischen Charakter ist dieses Subjekt nichts als ein Teil 
der Sinnenwelt. Der empirische Charakter legt fest, in welcher Weise die äußeren 
Erscheinungen nach den Naturgesetzen das Subjekt bestimmen. Nach dem intelli-
giblen Charakter «würde dasselbe Subjekt dennoch von allem Einflusse der Sinnlich-
keit und Bestimmung durch Erscheinungen freigesprochen werden müssen». Der 
intelligible Charakter «könnte zwar niemals unmittelbar gekannt werden [...], aber 
er würde doch dem empirischen Charakter gemäß gedacht werden müssen» (KrV, A 
538-541). 

Kant fragt: Wenn man «in der ganzen Reihe aller Begebenheiten lauter Natur-
notwendigkeit anerkennt, ist es dann dennoch möglich, diese Reihe «als Wirkung 
aus Freiheit anzusehen», oder besteht zwischen diesen beiden Arten von Kausalität 
ein Widerspruch? Es wäre möglich, wenn «diese empirische Kausalität selbst, ohne 
ihren Zusammenhang mit den Naturursachen im mindesten zu unterbrechen, doch 
eine Wirkung einer nichtempirischen, sondern intelligiblen Kausalität» sein könnte. 
Der Mensch ist eine der Naturursachen, deren Kausalität unter empirischen Geset-
zen stehen muss. Aber der Mensch, der die ganze Natur sonst nur durch die Sinne 
erkennt, erkennt sich selbst auch «in Handlungen und inneren Bestimmungen, die 
er gar nicht zum Eindrucke der Sinne zählen kann, und ist sich selbst freilich eines 
Teils Phänomen, anderen Teils aber, in Ansehung gewisser Vermögen, ein bloß in-
telligibeler Gegenstand, weil die Handlung desselben gar nicht zur Rezeptivität der 
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Sinnlichkeit gezählt werden kann>». Diese Vermögen sind Verstand un Vernunft,
un VOL allem letztere wird VO allen empirischbedingten Kräften unterschieden, da
S1e ihre Gegenstände bla nach Ideen erwagt>» (KrV, 543-547)

Dass diese Vernunft Kausalität hat, 1st ALULS den Imperativen klar «J Jas Sollen
drückt eine Art VO  - Notwendigkeit un Verknüpfung mıt Gründen AUS, die 1n der
anzeChH Natur SONS nicht vorkommt. Der Verstand kann VO  — dieser 1LUF erkennen,
W AdsSs da ist, oder SCWESCH ist, oder sSe1n wird Dieses Sollen IBEOR  — drückt eine mog
liche Handlung AUS, davon der Grund nichts anders, als ein bloßer Begriff ist: da
hingegen VO  — elner bloßen Naturhandlung jederzeit elne Erscheinung se1n 1120855

Nehmen WITr also zunaächst einmal als möglich d dass die Vernunft Kausalität 1n
Ansehung der Erscheinungen hat Aus dem Begriff der Kausalität ergibt sich jedoch,
dass die Vernunft «elinen empirischen Charakter VO  - sich» zeigen 111 USS, «well jedeODTLAN7

410141100 _)
Ursache elne Regel VOrauSsSEeETZT, danach SEWl1SSE Erscheinungen als Wirkungen fol
SCN, un jede Regel elne Gleichförmigkeit der Wirkungen erfodert, die den Begriff
der Ursache sründet SO hat denn jeder Mensch elinen empirischen Charak-
LEer, welcher nichts anderes 1st als elne Kausalität seliner Vernunft, sofern diese ih
L Wirkungen 1n der Erscheinung elne Regel zelgt, danach 1124n die Vernunftgründe

abnehmen, un die subjektiven Prinzipien selner W illkür beurteilen kann»>». In
Ansehung des empirischen Charakters g1bt keine Freiheit. Wenn WITr aber diesel-
be Handlung 1n Beziehung auf die praktische Vernunft betrachten, die (intelligible)
Ursache dieser Handlungen ist, Ainden WIr elne «Sahnz andere Regel un Ordnung,
als die Naturordnung 1st Denn da sollte vielleicht alles das nıcht geschehen SCLIH, W AdsSs

doch nach dem Naturlauf geschehen Is$ Bisweilen aber Anden WIr, oder olauben
wenlgstens finden, dass die Ideen der Vernunft wirklich Kausalität 1n Ansehung
der Handlungen des Menschen, als Erscheinungen, bewilesen haben>» (KrV, 547
550)

Im empirischen Charakter der Sinnesart) 1st die Handlung «Sahnz 11  u be
st1mmt un notwendig>». Der empirische Charakter «1St wiederum 1 intelligibelen
Charakter der Denkungsart) bestimmt»>». Sotfern die Handlung der Denkungsart als
ihrer Ursache beizumessen ist, erfolgt S1e daraus nicht nach empirischen (Jesetzen.
«|JIe Kausalität der Vernunft 1 intelligibelen Charakter ontsteht nicht, oder hebt
nicht etwa elner gewlssen elt d eine Wirkung hervorzubringen», denn dann
ware die Kausalität Natur un nicht Freiheit. Wenn «Vernunft Kausalität 1n An
sehung der Erscheinungen haben kann: 1st S1e ein Vermögen, durch welches die
sinnliche Bedingung elner empirischen Reihe VO  - Wirkungen ZUEeTrSTt anfängt. Denn
die Bedingung, die 1n der Vernunft liegt, 1st nicht sinnlich, un fängt also cselbst nicht
11>> Jede Handlung, «unangesehen des Zeitverhältnisses, darıin S1e mıt anderen Er
scheinungen steht, 1st die unmittelbare Wirkung des intelligibelen Charakters der
reinen Vernunft, welche mithin frei handelt, ohne 1n der Kette der Naturursachen

dynamisch bestimmt Se1n>» (KrV, 551-553)
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Sinnlichkeit gezählt werden kann». Diese Vermögen sind Verstand und Vernunft, 
und vor allem letztere wird «von allen empirischbedingten Kräften unterschieden, da 
sie ihre Gegenstände bloß nach Ideen erwägt» (KrV, A 543-547).

Dass diese Vernunft Kausalität hat, ist aus den Imperativen klar. «Das Sollen 
drückt eine Art von Notwendigkeit und Verknüpfung mit Gründen aus, die in der 
ganzen Natur sonst nicht vorkommt. Der Verstand kann von dieser nur erkennen, 
was da ist, oder gewesen ist, oder sein wird [...]. Dieses Sollen nun drückt eine mög-
liche Handlung aus, davon der Grund nichts anders, als ein bloßer Begriff ist; da 
hingegen von einer bloßen Naturhandlung jederzeit eine Erscheinung sein muss». 
Nehmen wir es also zunächst einmal als möglich an, dass die Vernunft Kausalität in 
Ansehung der Erscheinungen hat. Aus dem Begriff der Kausalität ergibt sich jedoch, 
dass die Vernunft «einen empirischen Charakter von sich» zeigen muss, «weil jede 
Ursache eine Regel voraussetzt, danach gewisse Erscheinungen als Wirkungen fol-
gen, und jede Regel eine Gleichförmigkeit der Wirkungen erfodert, die den Begriff 
der Ursache [...] gründet [...]. So hat denn jeder Mensch einen empirischen Charak-
ter, welcher nichts anderes ist als eine Kausalität seiner Vernunft, sofern diese an ih-
ren Wirkungen in der Erscheinung eine Regel zeigt, danach man die Vernunftgründe 
[...] abnehmen, und die subjektiven Prinzipien seiner Willkür beurteilen kann». In 
Ansehung des empirischen Charakters gibt es keine Freiheit. Wenn wir aber diesel-
be Handlung in Beziehung auf die praktische Vernunft betrachten, die (intelligible) 
Ursache dieser Handlungen ist, so finden wir eine «ganz andere Regel und Ordnung, 
als die Naturordnung ist. Denn da sollte vielleicht alles das nicht geschehen sein, was 
doch nach dem Naturlauf geschehen ist [...]. Bisweilen aber finden wir, oder glauben 
wenigstens zu finden, dass die Ideen der Vernunft wirklich Kausalität in Ansehung 
der Handlungen des Menschen, als Erscheinungen, bewiesen haben» (KrV, A 547-
550). 

Im empirischen Charakter (der Sinnesart) ist die Handlung «ganz genau be-
stimmt und notwendig». Der empirische Charakter «ist wiederum im intelligibelen 
Charakter (der Denkungsart) bestimmt». Sofern die Handlung der Denkungsart als 
ihrer Ursache beizumessen ist, erfolgt sie daraus nicht nach empirischen Gesetzen. 
«Die Kausalität der Vernunft im intelligibelen Charakter entsteht nicht, oder hebt 
nicht etwa zu einer gewissen Zeit an, um eine Wirkung hervorzubringen», denn dann 
wäre die Kausalität Natur und nicht Freiheit. Wenn «Vernunft Kausalität in An-
sehung der Erscheinungen haben kann: so ist sie ein Vermögen, durch welches die 
sinnliche Bedingung einer empirischen Reihe von Wirkungen zuerst anfängt. Denn 
die Bedingung, die in der Vernunft liegt, ist nicht sinnlich, und fängt also selbst nicht 
an». Jede Handlung, «unangesehen des Zeitverhältnisses, darin sie mit anderen Er-
scheinungen steht, ist die unmittelbare Wirkung des intelligibelen Charakters der 
reinen Vernunft, welche mithin frei handelt, ohne in der Kette der Naturursachen 
[...] dynamisch bestimmt zu sein» (KrV, A 551-553). 



E edO Rıcrken

Kant erläutert diese Kausalität der Vernunft durch das Beispiel einer boshaften
Lüge, be]l der 1124n fragt, ob S1e SAaINt ihren Folgen dem Täter zugerechnet werden
könne. Man seht dessen empirischen Charakter his den Quellen durch un VOI -

fährt dabei «WIlie überhaupt 1n Untersuchung der Reihe bestimmender Ursachen
elner vgegebenen Naturwirkung». Obwohl 1114n olaubt, die Handlung SEe1 dadurch be
stimmt, tadelt 1124n dennoch den Täter. «] dieser Tadel sründet sich auf ein (Jeset7 der
Vernunft, wobel 1114n diese als eine Ursache ansieht, welche das Verhalten des Men
schen, unangesehen aller empirischen Bedingungen, anders habe bestimmen können
un sollen die Handlung wird selInem intelligibelen Charakter beigemessen,
hat jetzt, 1n dem Augenblicke, da lügt, cänzlich Schuld: mithin WL die Vernunft,
unerachtet aller empirischen Bedingungen der Tat, völlig frei, un ihrer Unterlassung
1st diese sänzlich beizumessen» (KrV, 554f.

Die Vernunft, ze1igt das Urteil, das die Tat zurechnet, 1st <«allen Handlungen C ontribut|
Artıcol|

des Menschen 1n allen Zeitumständen vgegenwart1g un einerlei, cselbst aber 1st S1e
nicht 1n der Zeit>»: S1e 1st bestimmend, aber nicht bestimmbar. «Daher kann 1124n

auch nicht fragen: hat sich die Vernunft nicht anders bestimmt? sondern 1U  S

hat S1e die Erscheinungen durch ihre Kausalität nicht anderes bestimmt? Dar
auf aber 1st keine AÄAntwort möglich. Denn ein anderer intelligibeler Charakter wuürde
elinen andern empirischen ergeben haben». Wenn WIr OCN, dass der Täter die Lüge
hätte ınterlassen können, bedeutet das UL, dass die Lüge unmittelbar unfe der
Macht der Vernunft steht un die Vernunft 1n ihrer Kausalität keinen Bedingungen
1n der e1lt unterworfen 1st << 1r können also mıt der Beurteilung freier Handlungen,
1n Ansehung ihrer Kausalität, 1U his die intelligibele Ursache, aber nicht über
dieselhe hinaus kommen: WIr können erkennen, dass S1e frei, d.i VO  — der Sinnlich-
keit unabhängig bestimmt»>». W/arum aber der intelligibele Charakter gerade «cliesen
empirischen Charakter unfie vorliegenden Umständen gebe», das beantworten
überschreitet «alles Vermögen UNSCICTL Vernunft>» (KrV, 555-557)

Der unertorschliche Vernunftursprung des Bösen

W/Ir können bel der Beurteilung freier Handlungen 1U his die intelligibele
Ursache, aber nicht ber S1e hinaus kommen. Man kann nicht fragen: W/arum hat
die Vernunft sich nicht anderes bestimmt? Eın Kommentar diesen Aussagen 1st
das Erste Stück der Schrift Dre Religion innerhalb der (srenzen der bloßen Vernunft,
Kant fragt nach dem Verhältnis VO  — Offenbarung un Vernunftreligion. br al Z7e1-
SCN, dass die Offenbarung als historisches System Z relinen Vernunftsystem der
Religion zurückführt. Das Erste Stück 1st überschrieben her das vadıkale OSE IM
der menschlichen Natur Die Frage lautet: Ist der Mensch VO  — Natur sittlich Sut oder
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Kant erläutert diese Kausalität der Vernunft durch das Beispiel einer boshaften 
Lüge, bei der man fragt, ob sie samt ihren Folgen dem Täter zugerechnet werden 
könne. Man geht dessen empirischen Charakter bis zu den Quellen durch und ver-
fährt dabei «wie überhaupt in Untersuchung der Reihe bestimmender Ursachen zu 
einer gegebenen Naturwirkung». Obwohl man glaubt, die Handlung sei dadurch be-
stimmt, tadelt man dennoch den Täter. «Dieser Tadel gründet sich auf ein Gesetz der 
Vernunft, wobei man diese als eine Ursache ansieht, welche das Verhalten des Men-
schen, unangesehen aller empirischen Bedingungen, anders habe bestimmen können 
und sollen [...]; die Handlung wird seinem intelligibelen Charakter beigemessen, er 
hat jetzt, in dem Augenblicke, da er lügt, gänzlich Schuld; mithin war die Vernunft, 
unerachtet aller empirischen Bedingungen der Tat, völlig frei, und ihrer Unterlassung 
ist diese gänzlich beizumessen» (KrV, A 554f.). 

Die Vernunft, so zeigt das Urteil, das die Tat zurechnet, ist «allen Handlungen 
des Menschen in allen Zeitumständen gegenwärtig und einerlei, selbst aber ist sie 
nicht in der Zeit»; sie ist bestimmend, aber nicht bestimmbar. «Daher kann man 
auch nicht fragen: warum hat sich die Vernunft nicht anders bestimmt? sondern nur: 
warum hat sie die Erscheinungen durch ihre Kausalität nicht anderes bestimmt? Dar-
auf aber ist keine Antwort möglich. Denn ein anderer intelligibeler Charakter würde 
einen andern empirischen ergeben haben». Wenn wir sagen, dass der Täter die Lüge 
hätte unterlassen können, so bedeutet das nur, dass die Lüge unmittelbar unter der 
Macht der Vernunft steht und die Vernunft in ihrer Kausalität keinen Bedingungen 
in der Zeit unterworfen ist. «Wir können also mit der Beurteilung freier Handlungen, 
in Ansehung ihrer Kausalität, nur bis an die intelligibele Ursache, aber nicht über 
dieselbe hinaus kommen; wir können erkennen, dass sie frei, d.i. von der Sinnlich-
keit unabhängig bestimmt». Warum aber der intelligibele Charakter gerade «diesen 
empirischen Charakter unter vorliegenden Umständen gebe», das zu beantworten 
überschreitet «alles Vermögen unserer Vernunft» (KrV, A 555-557). 

5. Der unerforschliche Vernunftursprung des Bösen 

Wir können bei der Beurteilung freier Handlungen nur bis an die intelligibele 
Ursache, aber nicht über sie hinaus kommen. Man kann nicht fragen: Warum hat 
die Vernunft sich nicht anderes bestimmt? Ein Kommentar zu diesen Aussagen ist 
das Erste Stück der Schrift Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. 
Kant fragt nach dem Verhältnis von Offenbarung und Vernunftreligion. Er will zei-
gen, dass die Offenbarung als historisches System zum reinen Vernunftsystem der 
Religion zurückführt. Das Erste Stück ist überschrieben Über das radikale Böse in 
der menschlichen Natur. Die Frage lautet: Ist der Mensch von Natur sittlich gut oder 
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sittlich böse? Es handelt sich zwel «Charaktere» RGWV, 8) des Menschen als
(sattung. Kant unterscheidet zwischen der bösen Handlung, der bösen Maxıme un
elinem «1n dem Subjekt allgemein liegenden Grund aller besondern moralisch-bösen
Maximen, der cselbst wiederum Max1ıme lst>» RGWV, 6), der «(Jesinnung, d.i der
Eerstie subjektive Grund der AÄnnehmung der Max1ımen>». Diese (Fesinnung kann 1LUF

elne einz1ge sein: S1e seht auf den aNnzCN Gebrauch der Freiheit. S1e 1110USS$ durch freie
W illkür ANSCHOIHT se1in, denn SONS könnte S1e nicht zugerechnet werden. «Von
dieser Annehmung kann 1U  — nicht wieder der subjektive Grund, oder die Ursache,
erkannt werden weil SONS wiederum elne Max1ıme angeführt werden musste, 1n
welche diese (Fesinnung aufgenommen worden, die ebenso wiederum ihren Grund
haben 1120855 eil WITr diese (Fesinnung «nicht VO  - irgend einem ersten Zeit-Actus
der Willkür ableiten können, C1NECN WIr S1e elne Beschaffenheit der Willkür,ODTLAN7

410141100 _)
die ihr (ob S1e gleich 1n der Tat 1n der Freiheit gegründet 1St) VO  — Natur zukömmt>»
RGWV, 14)

Die Freiheit der W illkür kann durch keine Triebfeder eliner Handlung be
st1mmt werden, «als HÜT sofern der Mensch \WAS IM SPINE Maxıme aufgenommen hat
(es sich ZUEC allgemeinen Regel semacht hat, nach der sich verhalten will): allein
kann elne Triebfeder, welche S1e auch sel, mıt der absoluten Spontaneität der Willkür
der Freiheit) 1D} bestehen». \Wer sich das moralische (Jeset7z ZUEC Triebfeder
macht, 1st moralisch Ssut Wenn das moralische (Jeset7z die W illkür nicht bestimmt,
< () 1110U85S$ eine ihm CNISCSCNSESETZTLE Triebfeder» auf die Willkür Einfhuss haben Das
1st 1LUF dadurch möglich, dass der Mensch diese Triebfeder un damit die Abwei
chung VO moralischen (Jeset7 1n se1InNe Max1ıme aufnimmt: 1n diesem Fall 1st ein
böser Mensch RGWV, 11£.)

uch der OSE Mensch kündigt dem moralischen (Jeset7 nicht den Gehorsam
auf. «I dieses dringt sich ihm vielmehr unwiderstehlich auf: un VW keine
dere Triebfeder dagegen wirkte, wuürde auch als hinreichenden Bestimmungs-
srund der WAillkür 1n se1Ine oberste Maxıme aufnehmen br hängt aber doch
auch, vermoge selner oleichfalls schuldlosen Naturanlage, den Triebfedern der
Sinnlichkeit, un nımmt S1e (nach dem subjektiven Prinzip der Selbstliebe) auch 1n
seline Maxıme aut>. Der Unterschied, ob ein Mensch sut oder OSE ist, liegt nicht 1
Unterschied der Triebfedern, die 1n se1InNe Maxıme aufnimmt, sondern 1n deren
Rangordnung: «1pelche #8)  - heiden ZUF Bedingung der anderen macht». Der Mensch
1st dadurch böse, dass «die Triebfeder der Selbstliebe un ihre Nelgungen ZAUC Be
dingung der Befolgung des moralischen (Jesetzes macht»>». Bel dieser Umkehrung der
Triebfedern «können die Handlungen dennoch ohl gesetzmäßig ausfallen, als ob
S1e ALLS echten (Grundsätzen CNISspruNSCN waren>» RGV, 35 35) Kant unterscheidet
zwischen einem «Menschen VO  — Sitten>» un einem «sittlich Menschen».
\WaG die Übereinstimmung der Handlungen mıt dem (Jeset7z betrifft, besteht kein
Unterschied, dass S1e bel dem einen nicht immer, vielleicht nle, das (Gesetz, bel
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sittlich böse? Es handelt sich um zwei «Charaktere» (RGV, B 8) des Menschen als 
Gattung. Kant unterscheidet zwischen der bösen Handlung, der bösen Maxime und 
einem «in dem Subjekt allgemein liegenden Grund aller besondern moralisch-bösen 
Maximen, der selbst wiederum Maxime ist» (RGV, B 6), der «Gesinnung, d.i. der 
erste subjektive Grund der Annehmung der Maximen». Diese Gesinnung kann nur 
eine einzige sein; sie geht auf den ganzen Gebrauch der Freiheit. Sie muss durch freie 
Willkür angenommen sein, denn sonst könnte sie nicht zugerechnet werden. «Von 
dieser Annehmung kann nun nicht wieder der subjektive Grund, oder die Ursache, 
erkannt werden [...]; weil sonst wiederum eine Maxime angeführt werden müsste, in 
welche diese Gesinnung aufgenommen worden, die ebenso wiederum ihren Grund 
haben muss». Weil wir diese Gesinnung «nicht von irgend einem ersten Zeit-Actus 
der Willkür ableiten können, so nennen wir sie eine Beschaffenheit der Willkür, 
die ihr (ob sie gleich in der Tat in der Freiheit gegründet ist) von Natur zukömmt» 
(RGV, B 14). 

Die Freiheit der Willkür kann durch keine Triebfeder zu einer Handlung be-
stimmt werden, «als nur sofern der Mensch sie in seine Maxime aufgenommen hat 
(es sich zur allgemeinen Regel gemacht hat, nach der er sich verhalten will); so allein 
kann eine Triebfeder, welche sie auch sei, mit der absoluten Spontaneität der Willkür 
(der Freiheit) zusammen bestehen». Wer sich das moralische Gesetz zur Triebfeder 
macht, ist moralisch gut. Wenn das moralische Gesetz die Willkür nicht bestimmt, 
«so muss eine ihm entgegengesetzte Triebfeder» auf die Willkür Einfluss haben. Das 
ist nur dadurch möglich, dass der Mensch diese Triebfeder und damit die Abwei-
chung vom moralischen Gesetz in seine Maxime aufnimmt; in diesem Fall ist er ein 
böser Mensch (RGV, B 11f.). 

Auch der böse Mensch kündigt dem moralischen Gesetz nicht den Gehorsam 
auf. «Dieses dringt sich ihm vielmehr [...] unwiderstehlich auf; und wenn keine an-
dere Triebfeder dagegen wirkte, würde er es auch als hinreichenden Bestimmungs-
grund der Willkür in seine oberste Maxime aufnehmen [...]. Er hängt aber doch 
auch, vermöge seiner gleichfalls schuldlosen Naturanlage, an den Triebfedern der 
Sinnlichkeit, und nimmt sie (nach dem subjektiven Prinzip der Selbstliebe) auch in 
seine Maxime auf». Der Unterschied, ob ein Mensch gut oder böse ist, liegt nicht im 
Unterschied der Triebfedern, die er in seine Maxime aufnimmt, sondern in deren 
Rangordnung: «welche von beiden er zur Bedingung der anderen macht». Der Mensch 
ist dadurch böse, dass er «die Triebfeder der Selbstliebe und ihre Neigungen zur Be-
dingung der Befolgung des moralischen Gesetzes macht». Bei dieser Umkehrung der 
Triebfedern «können die Handlungen dennoch so wohl gesetzmäßig ausfallen, als ob 
sie aus echten Grundsätzen entsprungen wären» (RGV, B 33-35). Kant unterscheidet 
zwischen einem «Menschen von guten Sitten» und einem «sittlich guten Menschen». 
Was die Übereinstimmung der Handlungen mit dem Gesetz betrifft, so besteht kein 
Unterschied, «nur dass sie bei dem einen nicht immer, vielleicht nie, das Gesetz, bei 
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dem andern aber jederzeit ZUEC alleinigen un obersten Triebfeder haben» RGV,
B 23£.

Kant fragt nach dem Ursprung des Bösen 1n der menschlichen Natur Ursprung
1st «die Abstammung einer Wirkung VO  — ihrer Srsten, d.i derjenigen Ursache, welche
nicht wiederum Wirkung elner anderen Ursache VO  — derselben Art 1st br kann EeNt-
weder als Vernunft- oder als Zeitursprung 1n Betrachtung SCZUOSCH werden. In der (1 -

STen Bedeutung wird bla das Dasein der Wirkung betrachtet: 1n der zwelten das (1
schehen derselben, mithin S1e als Begebenheit auf ihre Urxsache IM derI bezogen».

C111  - die irkung auf eine Ursache bezogen wird, die mıt ihr nach Freiheitsgesetzen
verbunden ist, WIe das e1m moralisch Bösen der Fall ist, kann die Bestimmung
der Willkür nicht VO  — elinem vorhergehenden Zustand 1n der elt abgeleitet WT -

den: vielmehr wird die Willkür als «bloß 1n der Vernunftvorstelung>» mıt ihrem Be
stimmungsgrund verbunden sedacht. «Von den freien Handlungen, als solchen, den C ontribut|
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Zeitursprung (gleich als VO  — Naturwirkungen) suchen, 1st also eın Widerspruch:
mithin auch VO  - der moralischen Beschaffenheit des Menschen weil diese den
Grund des Gebrauchs der Freiheit bedeutet i1ne jede OSsSe Handlung 111 USS,
VW 1124n den Vernunftursprung derselben sucht, betrachtet werden, als ob der
Mensch unmittelbar ALULS dem Stand der Unschuld 1n S1e seraten WAare br sollte
S1e ınterlassen haben, 1n welchen Zeitumständen un Verbindungen auch immer
SCWESCH se1n I1Nas,; denn durch keine Ursache 1n der elt kann aufhören, ein frei
handelndes W/esen sSe1n Vn können also nicht nach dem Zeitursprunge, s()11-

dern mussen bla nach dem Vernunftursprunge dieser Tat fragen» RGV, 39-43
Damıiıt st1mmt die Lehre der Bibel ber den Ursprung des Bösen 1D} S1e

wird 1n der orm einer Geschichte vorgetragen; das der Sache nach Eirste erscheint
als das der elt nach Erste Das OSE fängt nicht VO einem Z Grunde liegenden
Hange demselben Aalı»>, weil dann nicht ALLS der Freiheit entspringen würde,
«sondern VO  — der Sünde (worunter die Übertretung des moralischen (Jesetzes als
göttlichen (sebotes verstanden wird)>. Diese Süunde wird «unmittelbar als ALULS der
Unschuld CrZEUSGT, aufgeführt>». «Wr mussen aber>», interpretliert Kant, VO einer
moralischen Beschaffenheit, die u18 soll zugerechnet werden, keinen Zeitursprung
suchen». Der Vernunftursprung der Maxime, das Sittengesetz anderen Triebfedern
unterzuordnen, bleibt u18 unerforschlich, «well celhst uns zugerechnet werden
11 USS, tolglich .  jener oberste Grund aller ax1Imen wiederum die Annehmung elner
bösen Max1ıme erfordern wauürde. Das OSE hat 1U ALLS dem moralisch Bösen
entspringen können: un doch 1st die ursprüngliche Anlage elne Anlage Z
(suten>. Diese «Unbegreiflichkeit» drückt die Schrift dadurch AUS, «cClass S1e das
Böse, AMVAL 1 Weltanfang, doch nicht 1 Menschen, sondern 1n einem (Jeiste VO  —

ursprünglich erhabener Bestimmung voranschickt: wodurch also der PYSTE Anfang
alles Bösen überhaupt als für uns unbegreiflich (denn woher bei .  jenem (Je1lst das
Böse?)» vorgestellt wird RGV, 43 -48
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dem andern aber es jederzeit zur alleinigen und obersten Triebfeder haben» (RGV, 
B 23f.). 

Kant fragt nach dem Ursprung des Bösen in der menschlichen Natur. Ursprung 
ist «die Abstammung einer Wirkung von ihrer ersten, d.i. derjenigen Ursache, welche 
nicht wiederum Wirkung einer anderen Ursache von derselben Art ist. Er kann ent-
weder als Vernunft- oder als Zeitursprung in Betrachtung gezogen werden. In der er-
sten Bedeutung wird bloß das Dasein der Wirkung betrachtet; in der zweiten das Ge-
schehen derselben, mithin sie als Begebenheit auf ihre Ursache in der Zeit bezogen». 
Wenn die Wirkung auf eine Ursache bezogen wird, die mit ihr nach Freiheitsgesetzen 
verbunden ist, wie das beim moralisch Bösen der Fall ist, so kann die Bestimmung 
der Willkür nicht von einem vorhergehenden Zustand in der Zeit abgeleitet wer-
den; vielmehr wird die Willkür als «bloß in der Vernunftvorstellung» mit ihrem Be-
stimmungsgrund verbunden gedacht. «Von den freien Handlungen, als solchen, den 
Zeitursprung (gleich als von Naturwirkungen) zu suchen, ist also ein Widerspruch; 
mithin auch von der moralischen Beschaffenheit des Menschen [...], weil diese den 
Grund des Gebrauchs der Freiheit bedeutet [...]. Eine jede böse Handlung muss, 
wenn man den Vernunftursprung derselben sucht, so betrachtet werden, als ob der 
Mensch unmittelbar aus dem Stand der Unschuld in sie geraten wäre [...]. Er sollte 
sie unterlassen haben, in welchen Zeitumständen und Verbindungen er auch immer 
gewesen sein mag; denn durch keine Ursache in der Welt kann er aufhören, ein frei 
handelndes Wesen zu sein [...]. Wir können also nicht nach dem Zeitursprunge, son-
dern müssen bloß nach dem Vernunftursprunge dieser Tat fragen» (RGV, B 39-43). 

Damit stimmt die Lehre der Bibel über den Ursprung des Bösen zusammen. Sie 
wird in der Form einer Geschichte vorgetragen; das der Sache nach Erste erscheint 
als das der Zeit nach Erste. Das Böse fängt nicht «von einem zum Grunde liegenden 
Hange zu demselben an», weil es dann nicht aus der Freiheit entspringen würde, 
«sondern von der Sünde (worunter die Übertretung des moralischen Gesetzes als 
göttlichen Gebotes verstanden wird)». Diese Sünde wird «unmittelbar als aus der 
Unschuld erzeugt, aufgeführt». «Wir müssen aber», so interpretiert Kant, «von einer 
moralischen Beschaffenheit, die uns soll zugerechnet werden, keinen Zeitursprung 
suchen». Der Vernunftursprung der Maxime, das Sittengesetz anderen Triebfedern 
unterzuordnen, bleibt uns unerforschlich, «weil er selbst uns zugerechnet werden 
muss, folglich jener oberste Grund aller Maximen wiederum die Annehmung einer 
bösen Maxime erfordern würde. Das Böse hat nur aus dem moralisch Bösen [...] 
entspringen können; und doch ist die ursprüngliche Anlage [...] eine Anlage zum 
Guten». Diese «Unbegreiflichkeit» drückt die Schrift dadurch aus, «dass sie das 
Böse, zwar im Weltanfang, doch nicht im Menschen, sondern in einem Geiste von 
ursprünglich erhabener Bestimmung voranschickt: wodurch also der erste Anfang 
alles Bösen überhaupt als für uns unbegreiflich (denn woher bei jenem Geist das 
Böse?)» vorgestellt wird (RGV, B 43-48). 
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«VDer Satz der Mensch 1st höse>», besagt: <COCT 1st sich des moralischen (Jesetzes
bewusst, un hat doch die (gelegentliche) Abweichung VO  — demselben 1n seline Ma
x1ime aufgenommen. br 1st #8)  - NAatur böse, heißt viel, als dieses oilt VO  - ihm 1n
seliner (sattung betrachtet» RGV, 26£.) \Wie 1st möglich, dass ein 1n diesem
Sinn natürlicherweise böser Mensch sich cselbst Z Mensch macht? W/ 72
möglich ist, übersteigt alle 1SCIC Begriffe: A$s$ jedoch möglich ist, kann nicht
bestritten werden. «VDDenn ungeachtet .  Jjenes Abfalls, erschallt doch das Gebot WIr
sollen bessere Menschen werden, unvermindert 1n ULNSCICTL Seele: tolglich mussen WIr

auch können, sollte auch das, W AS WITr tun können, für sich allein unzureichend
se1in, un WIr u18 dadurch 1LUF eines für u1ns unerforschlichen höheren Beistandes
empfänglich machen» RGWV, 50) «Der Sat7z VO angebornen Bösen 1st 1n der
moralischen Dogmatik VO  — Sal keinem Gebrauch»: ihre Vorschriften haben dieselbeODTLAN7

410141100 _)
Kraft, ob der Mensch VO  - Natur ALLS OSE 1st oder nicht. br hat seinen Platz vielmehr
1n der moralischen Aszetik. Dort besagt <«WIT können, 1n der sittlichen Ausbildung
der anerschaffenen moralischen Anlage Z Guten, nicht VO  — einer u1ns natürlichen
Unschuld den Anfang machen, sondern mussen VO  — der Voraussetzung einer Boösar-
tigkeit der Willkür>» ausgehen RGV, 60)
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«Der Satz: der Mensch ist böse», besagt: «er ist sich des moralischen Gesetzes 
bewusst, und hat doch die (gelegentliche) Abweichung von demselben in seine Ma-
xime aufgenommen. Er ist von Natur böse, heißt so viel, als: dieses gilt von ihm in 
seiner Gattung betrachtet» (RGV, B 26f.). Wie ist es möglich, dass ein in diesem 
Sinn natürlicherweise böser Mensch sich selbst zum guten Mensch macht? Wie es 
möglich ist, übersteigt alle unsere Begriffe; dass es jedoch möglich ist, kann nicht 
bestritten werden. «Denn ungeachtet jenes Abfalls, erschallt doch das Gebot: wir 
sollen bessere Menschen werden, unvermindert in unserer Seele; folglich müssen wir 
es auch können, sollte auch das, was wir tun können, für sich allein unzureichend 
sein, und wir uns dadurch nur eines für uns unerforschlichen höheren Beistandes 
empfänglich machen» (RGV, B 50). «Der Satz vom angebornen Bösen ist in der 
moralischen Dogmatik von gar keinem Gebrauch»; ihre Vorschriften haben dieselbe 
Kraft, ob der Mensch von Natur aus böse ist oder nicht. Er hat seinen Platz vielmehr 
in der moralischen Aszetik. Dort besagt er: «wir können, in der sittlichen Ausbildung 
der anerschaffenen moralischen Anlage zum Guten, nicht von einer uns natürlichen 
Unschuld den Anfang machen, sondern müssen von der Voraussetzung einer Bösar-
tigkeit der Willkür» ausgehen (RGV, B 60). 
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Zusammenfassung
Freiheit 1st nach Kant das Vermögen, elinen Zustand VO  — cselbst anzufangen,
ihre Kausalität wird nicht nach dem Naturgesetze durch ein 1n der elt vorherge-
hendes Lreignis bestimmt. ber auch eine freile Handlung 1st en Lreignis 1n der
elt un unterliegt als solches der Naturkausalität. W/1e 1st beides miteinander
vereinbaren? Einen Kompatibilismus, nach dem elne Handlung frei ist, WE der
bestimmende Naturgrund 1 Handelnden liegt, lehnt Kant ab Freiheit 1st 1U mog
ich durch die Vernunft, die allen Handlungen des Menschen 1n allen Zeitumstan-
den gegenwart1g, aber celhst nicht 1n der elt uın tolglich den Naturgesetzen nicht
unterworfen 1st W/1e aber 1st dann das OSE erklären? Kant ANLWOTCTET mıt dem
Begriff des 1n elinem uns unerklärlichen Akt der Freiheit ANSCHOMUNENE: intelligi- C ontribut|

Artıcol|
belen Charakters.

Abstract
For Kant, teedom 1s the Capacıty begin Dy oneself, 1L 1ts causality 1s NOL
determined by chronologically precedent even according the natural laws.
free action, however, 1s also even 1n the dimension of t1me an depends NAatu-
ral causality. How both aSPECTS Cal be taken together? Kant refuses compatibilist
VIeW according which actlion 1s free, when the determining natural factor 1s
siding 1 the actıng subject. Freedom 1s possible only by the PCAaSON, which 1s Present
1n CVECIY human actlion AL alıy time, but which 1s NOLT submitted t1me AN: the
natural laws. However, how Cal explain evil? Kant responds with the CONCECDL of

intelligible character 1n the ACT of teedom which CANNOLT explain.
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Zusammenfassung

Freiheit ist nach Kant das Vermögen, einen Zustand von selbst anzufangen, d.h. 
ihre Kausalität wird nicht nach dem Naturgesetze durch ein in der Zeit vorherge-
hendes Ereignis bestimmt. Aber auch eine freie Handlung ist ein Ereignis in der 
Zeit und unterliegt als solches der Naturkausalität. Wie ist beides miteinander zu 
vereinbaren? Einen Kompatibilismus, nach dem eine Handlung frei ist, wenn der 
bestimmende Naturgrund im Handelnden liegt, lehnt Kant ab. Freiheit ist nur mög-
lich durch die Vernunft, die allen Handlungen des Menschen in allen Zeitumstän-
den gegenwärtig, aber selbst nicht in der Zeit und folglich den Naturgesetzen nicht 
unterworfen ist. Wie aber ist dann das Böse zu erklären? Kant antwortet mit dem 
Begriff des in einem uns unerklärlichen Akt der Freiheit angenommenen intelligi-
belen Charakters.

Abstract

For Kant, freedom is the capacity to begin a state by oneself, i.e. its causality is not 
determined by a chronologically precedent event according to the natural laws. A 
free action, however, is also an event in the dimension of time and depends on natu-
ral causality. How both aspects can be taken together? Kant refuses a compatibilist 
view according to which an action is free, when the determining natural factor is re-
siding in the acting subject. Freedom is possible only by the reason, which is present 
in every human action at any time, but which is not submitted to time and to the 
natural laws. However, how can we explain evil? Kant responds with the concept of 
an intelligible character in the act of freedom which we cannot explain.




